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Rumänien gehört gegenwärtig zu den am
häufigsten verklagten Staaten am Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte in
Strasbourg. Das hat seine Ursache auch in
den Hunderten Verfahrensanträgen zur Auf-
klärung der ungesühnten Todesfälle während
der rumänischen Revolution 1989/90. Deren
Antragsteller sehen in diesem Schritt oftmals
die letzte Chance, den rumänischen Staat bzw.
die rumänische Justiz zu einer vollständigen
strafrechtlichen Aufarbeitung zu zwingen. Ob
dies gelingen wird, ist fraglich, denn die-
ses Aufarbeitungsdefizit bettet sich ein in die
allgemein unzureichende Aufarbeitung kom-
munistischen Unrechts durch die rumänische
Justiz nach 1989. Woran das liegt und mit wel-
chen Schwierigkeiten und Versäumnissen die
strafrechtliche Aufarbeitung konfrontiert ist,
darüber gibt die vorliegende Dissertation von
Julie Trappe einen umfassenden Einblick.

Die Auffassung, in Rumänien habe kei-
nerlei strafrechtliche Aufarbeitung der kom-
munistischen Vergangenheit stattgefunden,
ist weit verbreitet. Trappe begegnete ihr
vor allem unter rumänischen Politikern und
Fachleuten selbst. Dem gegenüber führt sie
die Zahl von weit über 4500, nach 1989
eingeleiteten Verfahren an. Deren Nicht-
Berücksichtigung sei charakteristisch für die
allgemeine Rezeption, so Trappe, denn die ru-
mänische Justiz gelte nicht als Institution, die
zur Aufklärung kommunistischen Unrechts
beitrage (S. 223). Das Verfahrens-Konvolut
selbst bezeichnet die Autorin als „umfangrei-
che strafrechtliche Reaktion“, was nicht aus-
blendet, dass viele der Verfahren (die sich in
der Mehrzahl auf die 1989er Dezemberereig-
nisse beziehen) unabgeschlossen sind. Trap-
pe interessieren vor allem die Implikationen
und Auswirkungen des strafrechtlichen Maß-
stabswechsels, der der transitional justice in
Zeiten des politischen Systemwechsels inne-
wohnt. Aus dieser Perspektive erweist sich

für Rumänien der 22. Dezember 1989 als ent-
scheidendes Datum: Es ist der Tag, an dem
das Diktatorenehepaar Ceauşescu aus Buka-
rest flieht und die Front der Nationalen Ret-
tung im staatlichen Fernsehen das Ende deren
Herrschaft verkündet. Von nun an gibt es in
der rumänischen Rechtsprechung ein Vorher
und ein Nachher in der Frage, wie Unrecht
definiert bzw. wie mit ihr umgegangen wird.
Fragwürdig bekannt wurde diese Festlegung
vor allem durch die Haltung der Militärstaats-
anwaltschaft, die mit aller Macht die Deu-
tung etablierte, seit dem 22. Dezember sei die
Armee der legitime Verbündete der Demons-
tranten und der Rettungsfront und damit auf
Seiten des Rechts gewesen. Noch zweifelhaf-
ter wurde diese Argumentation vor dem Hin-
tergrund der Tatsache, dass die Militärstaats-
anwaltschaft mit fast allen „Revolutionspro-
zessen“ betraut war.

Trappe hat in mühevoller Kleinarbeit Akten
und Informationen zu rund 100 Strafverfah-
ren aus dem Zeitraum 1989 bis 2008 zusam-
mengetragen, die das Quellenfundament ih-
rer sieben Kapitel umfassenden Darstellung
bilden. Dabei geht sie rückwärts chronolo-
gisch vor, beginnend mit dem Prozess gegen
die Ceauşescus, über die „Revolutionsprozes-
se“ und den Fall des 1985 ermordeten Gheor-
ghe Ursu bis zur Aufarbeitung des kommu-
nistischen Terrors unter Gheorghiu-Dej. Über-
zeugend und detailliert führt Trappe aus, dass
der spektakuläre und moralisch umstrittene
Prozess gegen das Diktatorenehepaar (Kapi-
tel 2) nicht nur im Kontext der geltenden
Strafprozessordnung und des Strafgesetzbu-
ches eine Farce, sondern auch das Urteil selbst
„zum Zeitpunkt seiner Vollstreckung“ for-
mal „nicht rechtskräftig“ war (S. 58). Ob-
wohl die Hinrichtung zu den Schlüsselereig-
nissen der rumänischen Revolution mit Welt-
bekanntheit zählt, liegt ein dichter, mystifi-
zierender Schleier über den Fall: So beging
der leitende Richter drei Monate später aus
ungeklärten Umständen Selbstmord, über die
wahren Drahtzieher des Prozesses gibt es kein
gesichertes Wissen, der eigentliche Exekuti-
onsmoment blieb im Unterschied zum Rest
des Prozesses ungefilmt und die Originalpro-
zessakte gilt als verschwunden. Zwar wurde
die Akte im Jahre 2004 aufwendig rekonstru-
iert, jedoch in Teilen mit Geheimhaltungsauf-
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lagen versehen, so dass es Trappe nicht mög-
lich war, das Urteil selbst offiziell einzusehen
(S. 60ff.).

Dass die strafrechtliche Aufarbeitung an
machtpolitische Konstellationen gebunden
war und in mehreren Wellen verlief, wird
besonders bei den „Revolutionsprozessen“
deutlich: Die erste Welle begann mit dem
summarischen Schauprozess gegen die Ce-
auşescus am 25. Dezember 1989. Nach der
Aburteilung einiger höchster Amtsträger be-
gann die Entwicklung zu stagnieren. Mit
der Abwahl Präsident Iliescus und dem Re-
gierungsantritt des Oppositionsführers Emil
Constantinescus im Jahre 1996 setzte eine
zweite Welle ein. Diese endete erneut mit
der Wiederwahl Iliescus und seiner postkom-
munistischen sozialdemokratischen Partei im
Jahr 2000. Als vier Jahre später der liberal-
konservative Traian Basescu das Präsidenten-
amt antrat, begann die dritte und bislang
aufwendigste Aufarbeitungswelle. „Für jedes
Opfer suchen wir jetzt den dazugehörigen Tä-
ter“, verkündete ein Staatsanwalt der Buka-
rester Militärstaatsanwaltschaft (S. 68). Dafür
wurden Tausende von Zeugen gehört, Straf-
verfahren jedoch kaum eingeleitet. Trappe
legt aussagekräftige Zahlen vor, die die enor-
me Diskrepanz zwischen der Anzahl von Ver-
fahren und tatsächlichen Anklageerhebungen
belegen: Bis 1999 wurden 4495 Ermittlungs-
verfahren eingeleitet, davon 2894 von der Mi-
litärstaatsanwaltschaft Bukarest und 1601 von
anderen Militärstaatsanwaltschaften. Von de-
nen hatten 3135 die Tötung oder Verletzung
von Personen zum Gegenstand. Bis 1994 wur-
de über die Hälfte der Verfahren eingestellt
(2224), bis zum Jahre 2008 wurden dann kon-
kret nur noch gegen 245 Personen in 112 Ver-
fahren Anklage erhoben (S. 67).

Mit den Schwierigkeiten der rumänischen
„Aufarbeiter“ sieht sich auch Trappe in ih-
rer Analyse konfrontiert: So ist eine ständi-
ge (das heißt vor allem einheitliche) Recht-
sprechung schwer auszumachen; es feh-
len sonst übliche Verfahrensdokumentatio-
nen oder -darstellungen; zwischen Recht-
sprechung und -wissenschaft bestehen kaum
Verbindungen; die Fachwissenschaft publi-
ziert selten und wenig praxisbezogen; es fin-
den trotz komplizierter Fragestellungen und
Rechtsauslegungen (beispielsweise in den

„Revolutionsprozessen“) kaum rechtswissen-
schaftliche Debatten statt. Viele der Verfahren
sind durch eine sehr lange Dauer und pro-
zessuale Unübersichtlichkeit („Prozesse vol-
ler Umwege“, S. 225) gekennzeichnet. Es ent-
steht der Eindruck, als ob sich die rumäni-
schen Rechtsgelehrten der Problematik der
transitional justice geradezu verweigern und
damit auf ihre Weise zur Undurchsichtigkeit
von historischen Ereignissen wie der Dezem-
berrevolution von 1989 beitragen. Insofern ex-
emplifiziert Trappes Untersuchung nicht nur
Versäumnisse von Politikern, sondern auch
das Versagen einer wichtigen Teilelite im ge-
sellschaftlichen Transitionsprozess. Das Fazit
bestätigt eigentlich die bekannten Einschät-
zungen: „Die rumänische Justiz hat nach 1989
nur ein Bruchteil des Geschehenen als ahn-
dungswürdiges Unrecht qualifiziert. [...] Inso-
fern haben in gewisser Weise diejenigen recht,
die von einer fehlenden Aufarbeitung durch
die rumänische Justiz sprechen.“ (S. 224) Den-
noch will Trappe nicht wie selbstverständlich
in den gängigen Chorus der Aufarbeitungs-
kritik einstimmen, sondern zeigt auch Erfol-
ge und Chancen auf, wie im Fall des 1985
in der Haft umgekommenen und in Rumä-
nien sehr bekannten Regimegegners Gheor-
ghe Ursu (Kapitel 4). So sieht sie in der
„unendlichen Geschichte“ der Versuche nach
1989, die genauen Todesumstände zu rekon-
struieren und die Schuldigen zu überführen,
nicht nur das gern angeführte Negativbei-
spiel für den Aufarbeitungs-Unwillen der ru-
mänischen Justiz, sondern auch „ein positi-
ves Symbol für die entscheidende Rolle der
Zivilgesellschaft im Bereich der strafrechtli-
chen Aufarbeitung“ (S. 163). Denn ohne das
über 16 Jahre andauernde, unermüdliche En-
gagement von Ursus Sohn und seinem Un-
terstützerkreis wäre es nicht zu der letzt-
endlich erfolgten Verurteilung der Täter ge-
kommen. Ebenso will sie kein negatives Pau-
schalurteil über die rumänische Justiz fällen,
sondern verweist auch auf engagierte Ein-
zelvertreter, die in der bisherigen Geschich-
te der strafrechtlichen Aufarbeitung wichti-
ge Impulse setzten. Damit macht sie einmal
mehr deutlich, dass sich die rumänische Justiz
in vielerlei Hinsicht in einem Umbruch befin-
det und damit auch ihre Aufarbeitung kom-
munistischen Unrechts noch längst nicht an
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ihr Ende gekommen ist. Gleichzeitig verkennt
Trappe nicht die Schwierigkeiten eines sol-
chen Engagements, das vor allem mit der Ge-
fahr von kostspieligen und kraftaufwendigen
„Gegenprozessen“ verbunden ist, mit denen
„Aufarbeiter“ immer wieder überzogen wur-
den (S. 230).

Indem die Autorin die politischen, archi-
valischen und methodischen Probleme und
Rahmenbedingungen ihres Untersuchungs-
gegenstandes bewusst thematisiert, verflech-
tet sie Fallanalyse und kritische Aufarbei-
tung der rumänischen Aufarbeitung zu einer
instruktiven Synthese, in der rechtswissen-
schaftliche und -geschichtliche Sichten und
Erkenntnisse mit bereits vorhandenem histo-
rischem bzw. politikwissenschaftlichen Wis-
sen gut lesbar vereint werden. Zwar wer-
den einige der beschriebenen Prozesse und
Fälle dem Rumänieninteressierten nicht un-
bekannt sein, aber neuartig ist die gewähl-
te Perspektive, die dem Leser ein bered-
tes Bild von den Irrungen und Wirrungen
der rumänischen Justiz zeichnet, die ange-
sichts personeller und struktureller Kontinui-
täten (und Seilschaften), heterogener Rechts-
auslegungen und ungenügendem Problembe-
wusstsein kaum mit den Anforderungen von
transitional justice zu Rande kommt.

Dass die Situation nach wie vor offen ist,
zeigen die Protestaktionen von Teodor Ma-
ries, Vorsitzender des Verbandes „21. De-
zember“, der Familien der Revolutionsopfer
von 1989 vertritt. Mit mehrwöchigen Hunger-
streiks vor Bukarester Regierungsgebäuden
im Sommer/Herbst 2009 und Frühjahr 2010
erreichte er die Herausgabe von bislang zu-
rückgehalten Akten der Militärstaatsanwalt-
schaft und des Verteidigungsministeriums zu
den mörderischen Dezemberereignissen von
1989. Diese Dokumente sollen dem Europäi-
schen Gerichtshof nun zur Prüfung vorgelegt
werden.
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